
     AMTSBLATT
DER

FREIEN HANSESTADT BREMEN

2011 Nr. 151Ausgegeben am 23. Dezember 2011

H 1270 

Inhalt

Fachspezifische Prüfungsordnung für den Masterstudiengang „Sozialpolitik“  
 der Universität Bremen   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . S . 1605

Verwaltungsvorschrift über die Qualifizierung nach § 9 Abs . 4  S . 1 Nr . 3  
 Bremische Laufbahnverordnung (BremLVO)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . S . 1609

Förderrichtlinie für die Gewährung von Zuschüssen bei der Versickerung von  
 Niederschlagswasser im Land Bremen   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . S . 1614

Rahmenprogramm „ökologische Regenwasserbewirtschaftung“  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . S . 1615

Förderrichtlinie für die Gewährung von Zuschüssen bei der Begrünung  
 von Dächern im Land Bremen   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . S . 1616

Förderrichtlinie für die Gewährung von Zuschüssen bei der Entsiegelung  
 von Flächen im Land Bremen   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . S . 1617

Förderrichtlinie für die Gewährung von Zuschüssen bei der Gebäudeausstattung  
 mit Regenwassernutzungsanlagen im Land Bremen   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . S . 1618

Richtlinie zur Förderung von gemeinnützigen Umwelt- und Naturschutzprojekten  
 und von Projekten zum Themenfeld „Umwelt und Entwicklung“   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . S . 1620

Berichtigung der Fachspezifischen Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang  
 „Geographie“ (Vollfach) der Universität Bremen   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . S . 1621

1605

Fachspezifische Prüfungsordnung für den  
Masterstudiengang „Sozialpolitik“  

der Universität Bremen

Vom 25 . November 2011

 Der Fachbereichsrat 8 (Sozialwissenschaften) hat 
am 25 . November 2011 gemäß § 87 Absatz 1 Num-
mer 2 des Bremischen Hochschulgesetzes (BremHG)  
i . V . m . § 62 BremHG in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 9 . Mai 2007 (Brem .GBl . S . 339), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 22 . Juni 2010 
(Brem .GBl . S . 375) folgende Prüfungsordnung be-
schlossen: 

 Diese fachspezifische Prüfungsordnung gilt in Ver-
bindung mit dem Allgemeinen Teil der Prüfungsord-
nungen für Masterstudiengänge (AT MPO) der Uni-
versität Bremen vom 27 . Januar 2010 in der jeweils 
gültigen Fassung .

§ 1

Studienumfang und Abschlussgrad 

 (1) Für den erfolgreichen Abschluss des Masterstu-
diengangs „Sozialpolitik“ sind insgesamt 120 Leis-
tungspunkte (Creditpoints = CP) nach dem European 
Credit Transfer System zu erwerben . Dies entspricht 
einer Regelstudienzeit von 4 Fachsemestern . 

 (2) Aufgrund der bestandenen Masterprüfung wird 
der Abschlussgrad 

Master of Arts 
(abgekürzt M . A .)

verliehen . 

§ 2 

Studienaufbau, Module und Leistungspunkte 

 (1) Der Masterstudiengang „Sozialpolitik“ wird als 
Masterstudium gemäß § 4 Absatz 1 AT MPO studiert . 

 (2) Die Anlage 1 regelt die zu erbringenden Prü-
fungsleistungen und stellt den Studienverlauf dar . 

 (3) Die im Studienplan vorgesehenen Pflicht- und 
Wahlpflichtmodule werden mindestens im jährlichen 
Turnus angeboten . 

 (4) Module im Pflichtbereich und im Wahlpflichtbe-
reich werden in deutscher oder englischer Sprache 
durchgeführt . 

 (5) Die den Modulen jeweils zugeordneten Lehrver-
anstaltungen werden in den Modulbeschreibungen 
ausgewiesen . 

 (6) Module werden als Pflicht- oder als Wahlpflicht-
module durchgeführt . 
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 (7) Lehrveranstaltungen werden gemäß § 6 Absatz 1 
AT MPO durchgeführt . 

 (8) Das Studium beinhaltet, je nach Schwerpunkt, 
ein obligatorisches Forschungspraktikum im Umfang 
von 12 CP . 

 (9) Der Studiengang beinhaltet, je nach Schwer-
punkt, ein obligatorisches Auslandsstudium im Um-
fang von 18 CP . 

§ 3

Prüfungen

 (1) Prüfungen werden in den Formen gemäß §§ 8 ff . 
AT MPO durchgeführt . Darüber hinaus können Prü-
fungen in den in der Anlage 2 aufgeführten Formen 
erfolgen . Der Prüfungsausschuss kann im Einzelfall 
auf Antrag einer Prüferin/eines Prüfers weitere Prü-
fungsformen zulassen . 

 (2) Bei Nicht-Bestehen einer Prüfung kann die Prü-
fung innerhalb einer Frist von drei Semestern wieder-
holt werden . In jedem Semester wird für jedes Modul 
genau eine Modulprüfung angeboten . Die Wiederho-
lung einer schriftlichen Leistung kann auch in der 
Form einer mündlichen Prüfung erfolgen . Insgesamt 
stehen den Studierenden je Modul damit maximal drei 
Wiederholungsmöglichkeiten zur Verfügung . 

 (3) Bearbeitungsfristen und Umfang von Prüfungen 
werden den Studierenden zu Beginn des Moduls mit-
geteilt . 

 (4) Prüfungen können in Form von Multiple Choice 
bzw . E-Klausuren durchgeführt werden . Näheres re-
gelt Anlage 3 . 

 (5) In den Modulen 3 – 6 werden Kombinationsprü-
fungen abgelegt, die aus je einer großen und einer 
kleinen Einzelprüfung bestehen und die zusammen-
genommen die Modulprüfung bilden . Die Modulnote 
errechnet sich aus der Gewichtung der einzelnen Prü-
fungsleistungen, die innerhalb der Kombinationsprü-
fung erbracht werden, und wird gerundet gemäß der 
Notentabelle im AT MPO . Das Verhältnis ist hierbei  
2 (‚große’ Prüfungsleistung) zu 1 (‚kleine’ Prüfungsleis-
tung) . In beiden Teilen der Kombinationsprüfung müs-
sen die Studierenden benotete Prüfungsleistungen 
erbringen . Abweichungen werden durch den Prü-
fungsausschuss festgelegt . Formen, Fristen, Dauer und 
Umfang der Modulprüfungen sind den Studierenden 
zu Beginn des Moduls bzw . der Veranstaltung bekannt 
zu geben .

 (6) Ein Schwerpunkt besteht aus den Modulen Soz-
pol M6 im Umfang von 9 CP und Sozpol M7 im Um-
fang von 18 CP . Der Schwerpunkt „Arbeit und Soziale 
Sicherung“ sowie der Schwerpunkt „Gesundheitssys-
tem und Gesundheitspolitik“ gehen mit 15 CP in die 
Gesamtnote ein . Dabei ist die Teilprüfung Forschungs-
praktikum im Modul Sozpol M7 im Umfang von  
12 CP unbenotet und geht nicht in die Gesamtnote ein; 
Die Teilprüfung Kolloquium zum Forschungsprakti-
kum geht mit 6 CP in die Gesamtnote ein . Der Schwer-
punkt „European Labour Studies“ geht mit insgesamt 
27 CP in die Gesamtnote ein . Dabei ist das Auslands-
studium im Modul Sozpol M7 im Umfang von 18 CP 
unbenotet und fließt nicht in die Gesamtnote ein . 

 (7) Schriftliche Prüfungsleistungen nach § 8 Absät-
ze 5 – 8 AT MPO sind grundsätzlich in digitaler und 

gedruckter Form einzureichen und mit einer schriftli-
chen Erklärung zur Verwendung von Quellen gemäß 
§ 22 Absatz 9 AT MPO zu versehen . Stellt der Prü-
fungsausschuss einen Täuschungsversuch fest, gilt die 
Prüfung als ‚nicht ausreichend’ bewertet .

§ 4

Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen

 Die Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistun-
gen erfolgt gemäß § 22 AT MPO in der jeweils gülti-
gen Fassung . 

§ 5

Zulassungsvoraussetzungen für Module

 Es gibt keine Zulassungsvoraussetzungen für Mo-
dule . 

§ 6

Modul Masterarbeit 

 (1) Voraussetzung zur Anmeldung zur Masterarbeit 
ist der Nachweis von mindestens 90 CP . 

 (2) Für die Masterarbeit werden 21 CP vergeben . 

 (3) Die Bearbeitungszeit der Masterarbeit beträgt 
13 Wochen . Der Prüfungsausschuss kann auf begrün-
deten Antrag eine einmalige Verlängerung um maxi-
mal 4 Wochen genehmigen . 

 (4) Die Masterarbeit wird als Einzel- oder als Grup-
penarbeit mit bis zu drei Personen erstellt . Bei einer 
Gruppenarbeit muss der Beitrag jedes einzelnen Grup-
penmitglieds klar erkennbar, abgrenzbar und bewert-
bar sein 

 (5) Zur Masterarbeit findet kein Kolloquium statt .

§ 7

Gesamtnote der Masterprüfung

 Die Note der Masterarbeit macht 30% der Gesamt-
note aus . 70% der Gesamtnote werden aus den mit 
den CP gewichteten Noten der Module gebildet .

§ 8

Inkrafttreten 

 (1) Diese Prüfungsordnung tritt nach der Genehmi-
gung durch den Rektor mit Wirkung vom 1 . Oktober 
2011 in Kraft . Sie wird im Amtsblatt der Freien Hanse-
stadt Bremen veröffentlicht . Sie gilt für Studierende, 
die ab dem Wintersemester 2011/12 erstmals im Mas-
terstudiengang „Sozialpolitik“ ihr Studium aufneh-
men . 

 (2) Die Prüfungsordnung vom 26 . August 2009, zu-
letzt geändert am 27 . August 2010 tritt am 30 . Septem-
ber 2013 außer Kraft . Studierende, die bis zum  
30 . Sep tember 2013 ihr Studium nicht beendet haben, 
wechseln in die Prüfungsordnung vom 25 . November 
2011 . Über die Anerkennung von Prüfungsleistungen 
entscheidet der Prüfungsausschuss nach individueller 
Sachlage .

 Genehmigt, Bremen, den 28 . November 2011

Der Rektor 
der Universität Bremen
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Anlagen: 

Anlage 1:  Prüfungsanforderungen und Musterstu-
dien plan für den Masterstudiengang „Sozial-
politik“  

Anlage 2: Weitere Prüfungsformen

Anlage 3:  Durchführung von Prüfungen im Antwort-
Wahl-Verfahren und zur Durchführung von 
Prüfungen als „E-Klausur“
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Anlage 2: Weitere Prüfungsformen

1 .  Forschungskonzept/Proposal: Darlegung der Grund-
linien eines Forschungsvorhabens auf der Basis ei-
ner Übersicht zum Forschungsstand .

2 .  Lektürebearbeitungen und Übungsaufgaben: Lehr-
veranstaltungsbegleitende und -unterstützende klei-
nere schriftliche Arbeiten mit direktem Bezug zur 
Unterrichtslektüre oder zum gelernten Unterrichts-
stoff .

3 .  Referat mit Ausarbeitung: Mündliche Präsentation 
mit vorhergehender und nachträglicher schriftlicher 
Darlegung .

4 .  Essay: Schriftliche Arbeit, die eine vorgegebene 
oder selbst gewählte Fragestellung erörtert unter 
Heranziehung eines begrenzten Lektürespektrums 
pointiert beantwortet .

Anlage 3:  Durchführung von Prüfungen im Antwort-
Wahl-Verfahren und zur Durchführung von 
Prüfungen als „E-Klausur“

§ 1

Durchführung von Prüfungen  
im Antwort-Wahl-Verfahren

 (1) Eine Prüfung im Antwort-Wahl-Verfahren liegt 
vor, wenn die für das Bestehen der Prüfung mindes-
tens erforderliche Leistung der Prüfungskandidatin-
nen/Prüfungskandidaten ausschließlich durch Mar-
kieren oder Zuordnen der richtigen oder der falschen 
Antworten erreicht werden kann . Prüfungen bzw . Prü-
fungsfragen im Antwort-Wahl-Verfahren sind nur zu-
lässig, wenn sie dazu geeignet sind, den Nachweis zu 
erbringen, dass die Prüfungskandidatin/der Prüfungs-
kandidat die Inhalte und Methoden des Moduls in den 
wesentlichen Zusammenhängen beherrscht und die 
erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten anwenden 
kann . Eine Prüfung im Antwort-Wahl-Verfahren ist 
von einer Prüferin/einem Prüfer gemäß § 27 AT BPO 
vorzubereiten . Die Prüferin/Der Prüfer wählt den Prü-
fungsstoff aus, formuliert die Fragen und legt die Ant-
wortmöglichkeiten fest . Ferner erstellt sie/er das Be-
wertungsschema gemäß Absatz 4 und wendet es im 
Anschluss an die Prüfung an . Der Abzug von Punkten 
innerhalb einer Prüfungsaufgabe im Mehrfach-Ant-
wort-Wahlverfahren ist zulässig . 

 (2) Die Prüfungsfragen müssen zweifelsfrei versteh-
bar, eindeutig beantwortbar und dazu geeignet sein, 
die gemäß Absatz 1 Satz 2 zu überprüfenden Kenntnis-
se der Kandidatinnen/Kandidaten festzustellen . Die 
Prüferin/Der Prüfer kann auch einen Pool von gleich-
wertigen Prüfungsfragen erstellen . In der Prüfung er-
halten Studierende aus diesem Pool jeweils unter-
schiedliche Prüfungsfragen zur Beantwortung . Die Zu-
ordnung geschieht durch Zufallsauswahl . Die Gleich-
wertigkeit der Prüfungsfragen muss sichergestellt sein . 
Die Voraussetzungen für das Bestehen der Prüfung sind 
vorab festzulegen . Ferner sind für jede Prüfung

 – die ausgewählten Fragen,

 – die Musterlösung und

 – das Bewertungsschema gemäß Absatz 4

festzulegen . 

 (3) Die Prüfung ist bestanden, wenn die Kandidatin/
der Kandidat mindestens 50 Prozent der insgesamt er-
reichbaren Punkte erzielt hat . Liegt der Gesamtdurch-
schnitt der in einer Prüfung erreichten Punkte unter  
50 Prozent der insgesamt erreichbaren Punkte, so ist 
die Klausur auch bestanden, wenn die Zahl der von 
der Kandidatin/dem Kandidaten erreichten Punkte die 
durchschnittliche Prüfungsleistung aller Prüfungsteil-
nehmer um nicht mehr als 15 Prozent unterschreitet . 
Ein Bewertungsschema, das ausschließlich eine abso-
lute Bestehensgrenze festlegt, ist unzulässig . 

 (4) Die Leistungen sind wie folgt zu bewerten: Wur-
de die für das Bestehen der Prüfung gemäß Absatz 3 
erforderliche Mindestzahl der erreichbaren Punkte er-
zielt, so lautet die Note 

„sehr gut“, wenn mindestens 75 Prozent,

„gut“, wenn mindestens 50  
 aber weniger als 75 Prozent,

„befriedigend“, wenn mindestens 25  
 aber weniger als 50 Prozent,

„ausreichend“, wenn keine oder  
 weniger als 25 Prozent

der darüber hinaus erreichbaren Punkte erzielt wur-
den .

 (5) Erweist sich bei der Bewertung von Prüfungsleis-
tungen, die nach dem Antwort-Wahl-Verfahren abge-
legt worden sind, eine auffällige Fehlerhäufung bei 
der Beantwortung einzelner Prüfungsaufgaben, so 
überprüft die Prüferin/der Prüfer die Prüfungsaufgabe 
mit auffälliger Fehlerhäufigkeit unverzüglich und vor 
der Bekanntgabe von Prüfungsergebnissen darauf, ob 
sie gemessen an den Anforderungen gemäß Absatz 2 
Satz 1 fehlerhaft sind . Ergibt die Überprüfung, dass 
einzelne Prüfungsaufgaben fehlerhaft sind, sind diese 
Prüfungsaufgaben nachzubewerten oder bei der Fest-
stellung des Prüfungsergebnisses nicht zu berücksich-
tigen . Die Zahl der für die Ermittlung des Prüfungser-
gebnisses zu berücksichtigenden Prüfungsaufgaben 
mindert sich entsprechend . Die Verminderung der 
Zahl der Prüfungsaufgaben darf sich nicht zum Nach-
teil der Studierenden auswirken . Übersteigt die Zahl 
der auf die zu eliminierenden Prüfungsaufgaben ent-
fallenden Punkte 20 Prozent der insgesamt erreichba-
ren Punkte, so ist die Prüfung insgesamt zu wiederho-
len; dies gilt auch für eine Prüfungsleistung, in deren 
Rahmen nur ein Teil im Antwort-Wahl-Verfahren zu 
erbringen ist . 

 (6) Besteht nur ein Teil einer Klausur aus Prüfungs-
aufgaben im Antwort-Wahl-Verfahren, so gilt diese 
Anlage mit Ausnahme von Absatz 5 Satz 5 2 . Halbsatz 
nur für den im Antwort-Wahl-Verfahren erstellten 
Klausurteil .

§ 2

Durchführung von Prüfungen als „E-Klausur“

 (1) Eine „E-Klausur“ ist eine Prüfung, deren Erstel-
lung, Durchführung und Auswertung (mit Ausnahme 
der offenen Fragen) computergestützt erfolgt . Eine 
„E-Klausur“ ist zulässig, sofern sie dazu geeignet ist 
nachzuweisen, dass die Prüfungskandidatin/der Prü-
fungskandidat die Inhalte und Methoden des Moduls 
in den wesentlichen Zusammenhängen beherrscht 
und die erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten an-



Nr . 151 Amtsblatt der Freien Hansestadt Bremen vom 23 . Dezember 2011 1609 

wenden kann; erforderlichenfalls kann sie durch an-
dere Prüfungsformen ergänzt werden . 

 (2) Die „E-Klausur“ ist in Anwesenheit einer fach-
lich sachkundigen Person (Protokollführerin/Proto-
kollführer) durchzuführen . Über den Prüfungsverlauf 
ist eine Niederschrift anzufertigen, in die mindestens 
die Namen der Protokollführerin/des Protokollführers 
sowie der Prüfungskandidatinnen/Prüfungskandida-
ten, Beginn und Ende der Prüfung sowie eventuelle 
besondere Vorkommnisse aufzunehmen sind . Es muss 
sichergestellt werden, dass die elektronischen Daten 
eindeutig und dauerhaft den Kandidatinnen/Kandida-
ten zugeordnet werden können . Den Kandidatinnen/
Kandidaten ist gemäß den Bestimmungen des § 24 
Absatz 6 AT MPO die Möglichkeit der Einsichtnahme 
in die computergestützte Prüfung sowie in das von ih-
nen erzielte Ergebnis zu gewähren . Die Aufgabenstel-
lung einschließlich der Musterlösung, das Bewer-
tungsschema, die einzelnen Prüfungsergebnisse sowie 
die Niederschrift sind gemäß den gesetzlichen Bestim-
mungen zu archivieren .

Verwaltungsvorschrift über die Qualifizierung  
nach § 9 Absatz 4  Satz 1 Nummer 3  

Bremische Laufbahnverordnung (BremLVO)

Abschnitt 1 Allgemeine Vorschriften 

§ 1 Geltungsbereich

§ 2  Zulassungsvoraussetzungen, Entscheidung über 
die Zulassung

Abschnitt 2 Qualifizierungsmaßnahme

§ 3 Ziel und Umfang der Qualifizierungsmaßnahme

§ 4 Durchführung der Qualifizierungsmaßnahme

§ 5  Kosten der Qualifizierung und Sicherstellung 
der Teilnahme beim Wechsel der Dienststelle

Abschnitt 3 Prüfungsausschuss

§ 6 Prüfungsausschuss

§ 7 Prüfende

§ 8 Geschäftsstelle

§ 9 Ausschluss und Befangenheit

Abschnitt 4 Prüfung

§ 10 Ziel und Gliederung der Prüfung

§ 11 Bewertung der Prüfungsleistungen

§ 12 Abschlusskolloquium

§ 13 Bestehen und Wiederholung von Prüfungen

§ 14  Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungs-
verstoß

§ 15 Regelungen für behinderte Menschen

§ 16 Zertifikat über die Qualifizierungsmaßnahme

Abschnitt 5 Schlussbestimmungen

§ 17 Rechtsbehelfe

§ 18 Prüfungsunterlagen

§ 19 Inkrafttreten

Abschnitt 1 
Allgemeine Vorschriften

§ 1

Geltungsbereich

 Diese Vorschrift gilt für Beamtinnen und Beamte des 
Landes und der Stadtgemeinde Bremen und der sons-
tigen, der Aufsicht des Landes unterstehenden Kör-
perschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts, die an einer Qualifizierung nach § 9 Absatz 4 
Satz 1 Nummer 3 BremLVO teilnehmen, mit Ausnah-
me der Beamtinnen und Beamten der Fachrichtungen 
Justiz, Polizei und Feuerwehr .

§ 2

Zulassungsvoraussetzungen, Entscheidung  
über die Zulassung

 (1) Zu der Qualifizierung können Beamtinnen und 
Beamte zugelassen werden, 

 –  die mindestens ein Amt der Besoldungsgruppe  
A 11 oder höher inne haben und 

 –  die seit dem Beginn ihrer Dienstzeit mindestens 
einen Dienststellenwechsel vorweisen können .

 (2) Die Entscheidung über die Zulassung trifft die 
jeweils zuständige oberste Dienstbehörde . Bis zum  
31 . August 2014 können in begründeten Ausnahme-
fällen auch Beamtinnen und Beamte zugelassen wer-
den, die nicht mindestens einen Dienststellenwechsel 
nachweisen können .

Abschnitt 2 
Qualifizierungsmaßnahme

§ 3

Ziel und Umfang der Qualifizierungsmaßnahme

 (1) Ziel der Qualifizierung ist es, dass die Teilneh-
menden nach erfolgreicher Beendigung in der Lage 
sind, anspruchsvolle Führungs-, Lenkungs-, Planungs- 
und Managementaufgaben wahrzunehmen .

 (2) Die Qualifizierungsmaßnahme besteht aus 
Pflichtmodulen, Wahlpflichtseminaren, einer Hospi-
tation und einem Abschlusskolloquium . 

 (3) Die Qualifizierungsmaßnahme beinhaltet fol-
gende Pflichtmodule:

 Modul 1 Verwaltungsmanagement

 Modul 2 Personalmanagement

 Modul 3 Kommunikation und (Personal-) Führung

 Modul 4 Selbstmanagement und Arbeitstechniken

 Modul 5  Finanzwirtschaftliche und rechtliche Rah-
menbedingungen für bremisches Verwal-
tungshandeln

 (4) Die gesamte Qualifizierung umfasst einen Work-
load (Arbeitsbelastung) von ca . 1 100 Stunden . Dies 
entspricht 36 Credit Points (CP)1 . Davon entfallen auf 
die Pflichtmodule mindestens 600 Kontaktstunden und 
400 Stunden Selbstlernzeit . Neben den Pflichtmodu-
len müssen die Teilnehmenden in Abstimmung mit 
der Beschäftigungsdienststelle Wahlpflichtseminare 

1  Ein CP entspricht einem Workload von 30 Stunden .


